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§ 10h

S t e u e r b eg�n s t i g ung de r un en t g e l t l i c h zu Wohnzwecken
�be r l a s s e n en Wohnung im e i g en en Hau s

idF des EStG v. 19. 10. 2002 (BGBl. I, 4210; BStBl. I, 1209)

1Der Steuerpflichtige kann von den Aufwendungen, die ihm durch
Baumaßnahmen zur Herstellung einer Wohnung entstanden sind, im
Jahr der Fertigstellung und in den drei folgenden Jahren jeweils bis zu
6 vom Hundert, h�chstens jeweils 10124 Euro, und in den vier darauf fol-
genden Jahren jeweils bis zu 5 vom Hundert, h�chstens jeweils 8437 Eu-
ro, wie Sonderausgaben abziehen. 2Voraussetzung ist, dass

1. der Steuerpflichtige nach dem 30. September 1991 den Bauantrag ge-
stellt oder mit der Herstellung begonnen hat,

2. die Baumaßnahmen an einem Geb�ude im Inland durchgef�hrt wor-
den sind, in dem der Steuerpflichtige im jeweiligen Jahr des Zeitraums
nach Satz 1 eine eigene Wohnung zu eigenen Wohnzwecken nutzt,

3. die Wohnung keine Ferienwohnung oder Wochenendwohnung ist,

4. der Steuerpflichtige die Wohnung insgesamt im jeweiligen Jahr des
Zeitraums nach Satz 1 voll unentgeltlich an einen Angeh�rigen im
Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 3 und 4 der Abgabenordnung auf Dauer zu
Wohnzwecken �berlassen hat und

5. der Steuerpflichtige die Aufwendungen nicht in die Bemessungs-
grundlage nach den §§ 10e, 10 f Abs. 1, §§ 10g, 52 Abs. 21 Satz 6 oder
nach § 7 des F�rdergebietsgesetzes einbezogen hat.

3§ 10e Abs. 1 Satz 5 und 6, Abs. 3, 5a, 6 und 7 gilt sinngem�ß.

§ 52

Anwendung s vo r s c h r i f t e n

idF des EStG v. 19. 10. 2002 (BGBl. I, 4210; BStBl. I, 1209)

...

(28) 1§ 10h ist letztmals anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige vor dem 1. Januar
1996 mit der Herstellung begonnen hat. 2Als Beginn der Herstellung gilt bei Bau-
maßnahmen, f�r die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem
der Bauantrag gestellt wird; bei baugenehmigungsfreien Baumaßnahmen, f�r die
Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen einge-
reicht werden.

...
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Allgemeine Erl�uterungen zu § 10h

Rechtsentwicklung des § 10h:
E St�ndG 1992 v. 25. 2. 1992 (BGBl. I, 297; BStBl. I, 146): § 10h wurde in das
EStG eingef�gt; er ist gem. § 52 Abs. 14c idF dieses Gesetzes erstmals auf Woh-
nungen mit Bauantrag oder Beginn der Herstellung nach dem 30. 9. 1991 anzu-
wenden.
E Ges. zur Neuregelung der steuerrechtl. Wohnungseigentumsf�rderung v. 15. 12. 1995
(BGBl. I, 1783; BStBl. I, 775): Gem. § 52 Abs. 14b idF dieses Gesetzes (sp�ter
§ 52 Abs. 28) findet § 10h letztmals auf Wohnungen Anwendung, mit deren
Herstellung der Stpfl. vor dem 1. 1. 1996 begonnen hat. Damit ist inzwischen
auch unter Ber�cksichtigung des achtj�hrigen Abzugszeitraums (s. Anm. 3) der
Anwendungszeitraum der Vorschrift ausgelaufen.
E StEuglG v. 19. 12. 2000 (BGBl. I, 1790; BStBl. I 2001, 3): In Satz 1 wurden die
Betragsangaben von DM auf Euro umgerechnet und aufgerundet.
Bedeutung des § 10h: Er beg�nstigt die unentgeltlich an Angeh�rige zu
Wohnzwecken �berlassene weitere Wohnung im selbst genutzten Haus und soll
damit insbes. das Zusammenleben mehrerer Generationen in einem Haus unter-
st�tzen (BTDrucks. 12/1506, 171). Wegen der engen F�rderkriterien und der
gegen�ber § 10e deutlich geringeren stl. Entlastungswirkung hat die Vorschrift
keine besondere praktische Bedeutung erlangt.
Geltungsbereich des § 10h: s. § 10 f Anm. 3.
Verh�ltnis des § 10h zu anderen Vorschriften:
E Verh�ltnis zu §§ 10 e, 10 f, 10 g und zu § 7 F�rdG: Eine kumulative F�rderung ist
durch § 10h Satz 2 Nr. 5 ausgeschlossen.
E Verh�ltnis zum EigZulG: Der Stpfl. hat ein Wahlrecht. Beantragt er die Eigen-
heimzulage, entf�llt gem. § 19 Abs. 2 S�tze 2 und 3 EigZulG unwiderruflich eine

§ 10h Anm. 1 Steuerbeg�nstigung der
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Anwendung des § 10h (vgl. auch Handzik/Meyer, Die Eigenheimzulage,
4. Aufl. 2001, Rn. 686). Hat der Stpfl. bereits den SA-Abzug nach § 10h Satz 1
oder den Vorkostenabzug nach § 10h Satz 3 (letzterer sch�dlich gem. § 19
Abs. 2 Satz 4 EigZulG erst ab VZ 1995) in einem Jahr in Anspruch genommen,
ist die Gew�hrung der Eigenheimzulage ausgeschlossen (vgl. BFH v. 6. 5. 1999
X B 6/99, BFH/NV 1999, 1335 sowie OFD Cottbus v. 22. 4. 1996, FR 1996,
398). Zur Abw�gung zwischen beiden F�rderungen s. B. Meyer, FR 1996, 50.
Zurechnung der Steuerbeg�nstigung des § 10h: Die Rechtslage entspricht
§ 10 f (s. dort Anm. 7).

Erl�uterungen zu Satz 1:
Steuerbeg�nstigung der unentgeltlich �berlassenen Wohnung

I. Beg�nstigungstatbestand

§ 10h beg�nstigt Aufwendungen des Stpfl., die ihm „durch Baumaßnahmen zur
Herstellung einer Wohnung entstanden“ sind. Zu den weiteren Voraussetzungen
der StBeg�nstigung gem. Satz 2 s. Anm. 4–9.
Wohnung: Es gilt der Wohnungsbegriff des § 10e, also der bewertungsrecht-
liche Wohnungsbegriff (s. BMF v. 17. 2. 1992, BStBl. I, 115 Tz. 1; § 10e
Anm. 53 und 56). Entstehen mehrere Wohnungen, so ist jede beg�nstigt, die die
weiteren F�rdervoraussetzungen des Satzes 2 erf�llt (keine Objektbeschr�n-
kung; glA Koller, DStR 1992, 815).
Herstellung einer Wohnung bedeutet, daß diese noch nicht vorhanden gewe-
sen sein darf, sondern durch Baumaßnahmen (s. u.) erst geschaffen werden muß.
Nicht beg�nstigt sind die bloße Vergr�ßerung (FG Rhld.-Pf. v. 14. 9. 1995,
EFG 1996, 21, rkr.) sowie jede Form der Anschaffung, einschließlich anschaf-
fungsnaher Aufwendungen. Auch Renovierungsarbeiten sind nicht beg�nstigt,
ausgenommen bei Instandsetzung einer nicht mehr benutzbaren Wohnung
(Stuhrmann in B/B, § 10h Rn. 8). Bei Teilung einer Wohnung in zwei kleinere
Wohnungen kann nur eine gef�rdert werden (glA Stuhrmann aaO; Kleeberg in
K/S/M, § 10h Rn. B 4; zum Wahlrecht vgl. BMF v. 17. 2. 1992 aaO Tz. 3).
Baumaßnahmen zur Herstellung einer Wohnung: Beg�nstigt ist jede Art
der Herstellung durch eine Baumaßnahme, insbes. in Form von Ausbau, Erwei-
terung, Aufstockung sowie Umbau des Geb�udes, auch bei geringem Bauauf-
wand (zB Einbau einer K�che oder eines Bades), sofern dadurch erstmals eine
Wohnung entsteht. Aus der Beg�nstigung von „Baumaßnahmen zur Herstellung
einer Wohnung“ folgt, daß einerseits nicht alle Aufwendungen, die begrifflich zu
den HK der neu entstandenen Wohnung z�hlen, beg�nstigt sind, zum anderen
auch solche Aufwendungen beg�nstigt sein k�nnen, die begrifflich keine HK
darstellen.
E Keine Einbeziehung s�mtlicher Herstellungskosten: Da § 10h nur Aufwendungen f�r
„Baumaßnahmen zur Herstellung“ f�rdert, nicht jedoch alle HK der Wohnung
(zum Begriff allgemein s. § 6 Anm. 459–471), sind nur die unmittelbaren Kosten
einer Baumaßnahme ohne Kosten der vorhandenen Altbausubstanz beg�nstigt
(glAWewers, DB 1992, 753), ebensowenig die Außenanlagen, nicht �bliche An-
lagen und Einrichtungen sowie Einrichtungsgegenst�nde.
E Keine Beschr�nkung auf Herstellungskosten: Aufwendungen, die „durch Baumaß-
nahmen zur Herstellung einer Wohnung entstanden sind“, k�nnen auch solche
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Kosten sein, die f�r sich genommen nicht Herstellungs-, sondern Erhaltungs-
oder Instandhaltungskosten darstellen (zB der Austausch von Fenstern, die Mo-
dernisierung oder Kapazit�tsvergr�ßerung der Heizungs- oder Sanit�ranlagen,
Malerarbeiten, Abziehen von Parkettb�den oder sonstige Erneuerung des Fuß-
bodenbelags usw.). Auf die Qualifizierung als HK kommt es also f�r § 10h nicht
an, sondern nur darauf, daß die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ent-
stehung einer Wohnung angefallen sind (ebenso Kleeberg aaO Rn. B 5). �ber
Baumaßnahmen „an“ einem Geb�ude, insbes. �ber Garagen, Nebengeb�ude,
Anbau, Bau in Bauabschnitten und Bau in einem Zuge s. Anm. 6.
Entstehen der Aufwendungen: Beg�nstigt sind die bis zur Fertigstellung ent-
standenen Aufwendungen; auf den Abfluß (§ 11 Abs. 2) kommt es nicht an (s.
§ 10e Anm. 280).

II. Abzug wie Sonderausgaben

Bemessungsgrundlage: Der SA-Abzug bemißt sich gem. Satz 1 nach der
H�he der Aufwendungen des Stpfl., die ihm durch die Baumaßnahmen zur Her-
stellung einer Wohnung entstanden sind (s. dazu Anm. 2 u. 6). Wegen nachtr�g-
licher Erh�hung der Bemessungsgrundlage s. § 10e Anm. 287; wegen nachtr�g-
licher Minderungen s. § 10e Anm. 70 und 88.
Achtj�hriger Abzugszeitraum: Der Abzugszeitraum beginnt nach Satz 1 im
Jahr der Fertigstellung der entstandenen Wohnung (zur Fertigstellung s. § 10e
Anm. 81) und umfaßt die sieben folgenden Jahre. Er verl�ngert sich nicht, unab-
h�ngig davon, ob die Abzugsvoraussetzungen s�mtlich vorliegen oder nicht (s.
auch § 10 f Anm. 13).
H�he des Abzugs: Im Jahr der Fertigstellung der Wohnung und den drei fol-
genden Kj. betr�gt der Abzugsbetrag 6 vH der Bemessungsgrundlage, h�chstens
jeweils 19800 DM (10124 E), in den darauffolgenden vier Kj. 5 vH. der Bemes-
sungsgrundlage, h�chstens jeweils 16500 DM (8437 E). In jedem Jahr kann der
Stpfl. einen Abzugsbetrag zwischen 0 DM und dem H�chstbetrag geltend ma-
chen, maximal bis zum achten Jahr also 145200 DM (74244 E). �ber Nachho-
lung s. Anm. 10. �ber die H�he der StBeg�nstigung bei Eintritt oder Wegfall
der Abzugsvoraussetzungen im Lauf eines VZ s. Anm. 6 aE und Anm. 8 aE.

Erl�uterungen zu Satz 2:
Weitere Voraussetzungen f�r den Sonderausgabenabzug

I. �berblick

Die Inanspruchnahme des SA-Abzugs ist nach Satz 2 weiter davon abh�ngig,
daß der Stpfl. den Bauantrag nach dem 30. 9. 1991 gestellt bzw. mit der Herstel-
lung begonnen hat (Satz 1 Nr. 1; s. Anm. 5), die Baumaßnahme „an einem Ge-
b�ude im Inland“ vorgenommen wird, in dem der Stpfl. eine Wohnung selbst
nutzt (Satz 2 Nr. 2; s. Anm. 6), die Wohnung keine Ferienwohnung oder Wo-
chenendwohnung ist (Satz 2 Nr. 3; s. Anm. 7), der Stpfl. die hergestellte andere
Wohnung voll unentgeltlich an einen Famlienangeh�rigen insgesamt im jeweili-
gen Jahr auf Dauer zu Wohnzwecken �berl�ßt (s. Anm. 8) und der Stpfl. keine
anderen StBeg�nstigungen f�r die neue Wohnung in Anspruch nimmt (Satz 2
Nr. 5; s. Anm. 9).

§ 10h Anm. 2–4 Steuerbeg�nstigung der
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II. Bauantrag oder Herstellungsbeginn nach dem 30. 9. 1991
(Satz 2 Nr. 1)

§ 10e ist erstmals auf Wohnungen anzuwenden, f�r die der Stpfl. nach dem
30. 9. 1991 den Bauantrag gestellt hat (s. § 7 Anm. 410). Schwarzbauten sind
nicht beg�nstigt (BFH v. 2. 6. 1999 X R 84/97, BStBl. II, 298 zu § 10e sowie
Nds. FG v. 16. 5. 2001, DStRE 2001, 1085 zu § 10h). Nachtr�glich erteilte Bau-
genehmigungen berechtigen nach stRspr. nur f�r die Zukunft zur Inanspruch-
nahme (BFH v. 31. 5. 1995 X R 245/93, BStBl. II, 875; v. 2. 6. 1999 X R 84/97
aaO). Bei genehmigungsfreien Baumaßnahmen kommt es auf den Herstellungs-
beginn an (s. dazu § 7 Anm. 460).

III. Baumaßnahmen an einem inl�ndischen Geb�ude mit einer
eigengenutzten Wohnung des Stpfl. (Satz 2 Nr. 2)

Baumaßnahmen „an“ einem Geb�ude: Das Geb�ude muß bei Beginn der
Herstellung der zu �berlassenden Wohnung bereits bestanden haben. Errichtet
der Stpfl. einen Neubau mit zwei Wohnungen (der eigengenutzten und der un-
entgeltlich �berlassenen) in einem Zuge, ist die F�rderung ausgeschlossen (BFH
v. 14. 10. 1998 X R 27/96, BFH/NV 1999, 763 sowie v. 14. 10. 1998 X R 129/
97, BStBl. II 1999, 135; aA Nds. FG v. 18. 9. 2001, EFG 2002, 81, Rev. X R 10/
02). Beg�nstigte Baumaßnahmen liegen stets vor, wenn die zu �berlassende
Wohnung in einem zweiten Bauabschnitt errichtet wird. Durch die Baumaßnah-
men darf nicht ein eigenst�ndiges Geb�ude entstehen, wohl aber ein selbst�ndi-
ger Geb�udeteil iSd. § 7 Abs. 5 a. Auch bautechnisch getrennte, zur Wohnung
geh�rende Nebengeb�ude wie zB Garagen fallen in die F�rderung (glA Klee-

berg in K/S/M, § 10h Rn. B 1; aA Stuhrmann in B/B, § 10h Rn. 11). Es
gen�gt, daß irgendein Geb�ude vorhanden ist; eine durch den Stpfl. selbst ge-
nutzte Wohnung muß das Geb�ude zu Beginn der Herstellung der zu �berlas-
senden Wohnung nicht haben. Insoweit gen�gt jede bautechnische Verbindung
mit einem Altgeb�ude (vgl. auch B. Meyer, FR 1992, 390; einschr�nkend Paus,
INF 1992, 197, Stuhrmann, NWB F. 3b, 3974; Koller, DStR 1992, 845).
Eigennutzung einer Wohnung durch den Steuerpflichtigen: Der Stpfl.
muß im jeweiligen Jahr des Beg�nstigungszeitraums in dem Geb�ude eine eigene
Wohnung zu eigenen Wohnzwecken nutzen, also die Voraussetzungen des § 10e
Abs. 1 Satz 2 erf�llen (s. § 10e Anm. 98–106). Eine ganzj�hrige Eigennutzung
ist nicht erforderlich, der Eigent�mer muß seine Wohnung nur zeitweise im je-
weiligen Jahr selbst nutzen (glA Koller, DStR 1992, 448; B. Meyer, FR 1992,
392). Die Nutzung durch den Eigent�mer und den unentgeltlich wohnenden
Famlienangeh�rigen kann zeitlich versetzt erfolgen (glA Schmidt/Drenseck

XXI. § 10h Rn. 4).

IV. Keine Ferien- oder Wochenendwohnung (Satz 2 Nr. 3)

Der Auschluß von Ferien- oder Wochendendwohnungen in Satz 2 Nr. 3 aus der
F�rderung entspricht der Regelung des § 10e Abs. 1 Satz 3 (s. § 10e Anm. 110).

E 5
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V. Voll unentgeltliche �berlassung an Familienangeh�rige
auf Dauer zu Wohnzwecken (Satz 2 Nr. 4)

Der SA-Abzug setzt nach Satz 2 Nr. 4 voraus, daß „der Stpfl. die Wohnung ins-
gesamt im jeweiligen Jahr des Zeitraums nach Satz 1 voll unentgeltlich an einen
Angeh�rigen iSd. § 15 Abs. 1 Nr. 3 und 4 der Abgabenordnung auf Dauer zu
Wohnzwecken �berlassen hat“.
Angeh�riger iSd. § 15 Abs. 1 Nr. 3 und 4 AO: Das sind Verwandte und Ver-
schw�gerte in gerader Linie sowie Geschwister. In Miteigentumsf�llen muß ein
Angeh�rigenverh�ltnis zu jedem einzelnen Miteigent�mer bestehen. Fehlt einem
Miteigent�mer die Angeh�rigeneigenschaft, so entf�llt insoweit die StBeg�nsti-
gung quotal (glA Schmidt/Drenseck XXI. § 10h Rn. 5; Wewers, DB 1992, 753;
Koller, DStR 1992, 846). Nach Auffassung von Kleeberg (in K/S/M, § 10h
Rn. B 14) darf das Nutzungsrecht nur dem Angeh�rigen einger�umt werden
(uE zweifelhaft). Die Mitbenutzung der Wohnung durch andere Personen (zB
Lebenspartner) ist unsch�dlich (glA Kleeberg aaO Rn. B 12).
�berlassung auf Dauer zu Wohnzwecken: �berlassen werden muß die Woh-
nung als solche, nicht lediglich Teile davon (glA Schmidt/Drenseck XXI. § 10h
Rn. 8; Stephan in L/B/P, § 10h Rn. 12).
�berlassung der Wohnung zu Wohnzwecken: Eine �berlassung zu Wohn-
zwecken setzt voraus, daß der Angeh�rige die Wohnung aufgrund eigenen, vom
Eigent�mer abgeleiteten Rechts �ber einen l�ngeren Zeitraum tats�chlich zu
Wohnzwecken nutzt, allein oder zusammen mit anderen in den Haushalt aufge-
nommenen Personen (BFH v. 5. 9. 2001 X R 74/97, BStBl. II 2002, 343; s. auch
FG Hamb. v. 4. 4. 2000 II 538/99, rkr., nv.: Keine Nutzungs�berlassung beim
Vorbehaltsnießbrauch). Der Angeh�rige muß die tats�chliche Sachherrschaft
�ber die Wohnung haben, also �ber Zutritt, Benutzung, Ausstattung usw. selbst
bestimmen k�nnen (BFH v. 5. 9. 2001 X R 74/97 aaO). F�rderungssch�dlich ist
eine gewerbliche oder berufliche Nutzung von Teilen der Wohnung, ungeachtet
ihrer r�umlichen Intensit�t; die Nutzung als h�usliches Arbeitszimmer ist aber
unsch�dlich (vgl. Kleeberg in K/S/M, § 10h Rn. B XVI; Stephan in L/B/P,
§ 10h Rn. 13; zweifelnd Schmidt/Drenseck XXI. § 10h Rn. 6).
Anzuerkennen ist auch eine Nutzungs�berlassung an vollj�hrige Kinder, und
zwar auch dann, wenn dies gleichzeitig Eigennutzung des Stpfl. gem. § 10e
Abs. 1 Satz 2 darstellt (BFH v. 5. 9. 2001 X R 74/97 aaO); der Stpfl. kann zwi-
schen den beiden Beg�nstigungen w�hlen (BFH aaO). Bei minderj�hrigen Kin-
dern liegt keine �berlassung vor, wenn diese noch den Wohnsitz der Eltern tei-
len (vgl. Stephan in L/B/P, § 10h Rn. 8; aA Kleeberg in K/S/M, § 10h Rn. B
15).
Die Wohnung muß nicht Lebensmittelpunkt des Angeh�rigen sein (BFH v.
5. 9. 2001 aaO). �ber Nutzung zu eigenen Wohnzwecken s. auch § 10e
Anm. 98.
Auf Dauer wird die Wohnung �berlassen, wenn die Nutzung nicht jederzeit ent-
zogen werden kann, also auf einer sog. gesicherten Rechtsposition beruht (s. da-
zu § 21a Anm. 75). M�ndliche oder stillschweigende Vereinbarungen gen�gen
(BFH v. 5. 9. 2001 aaO).
Voll unentgeltliche �berlassung: F�r die Nutzung darf kein Entgelt gezahlt
werden (glA Schmidt/Drenseck XXI. § 10h Rn. 8). Unsch�dlich ist aber die
�bernahme umlagef�higer Betriebskosten (zB Grundsteuer, Heizung, Strom,
Wasser, M�llabfuhr; glA Schmidt/Drenseck aaO; Stephan in L/B/P, § 10h

§ 10h Anm. 8 Steuerbeg�nstigung der
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Rn. 9; Kleeberg in K/S/M, § 10h Rn. B XII: auch die �blicherweise von einem
Mieter zu tragenden Reparaturkosten). Die Einr�umung eines zinslosen Darle-
hens in sachlichem Zusammenhang mit der Wohnungs�berlassung ist sch�dlich
(BFH v. 13. 12. 2000 X R 69/97, BStBl. II 2001, 596; aA fr�her hier). Gleiches
d�rfte f�r die �bernahme anteiliger Bauzinsen oder f�r die unentgeltliche Mit-
hilfe des Angeh�rigen bei der Wohnungsherstellung gelten (vgl. Kleeberg aaO).
„Insgesamt im jeweiligen Jahr“ �berlassene Wohnung: Der Eigent�mer
muß seine Wohnung im Geb�ude nicht ganzj�hrig, sondern nur zeitweise im je-
weiligen Jahr selbst nutzen (s. Anm. 6). Dagegen muß der Angeh�rige die Woh-
nung im jeweiligen Jahr des Abzugszeitraums „insgesamt“, dh. vom 1. 1. bis
zum 31. 12. des betreffenden Jahres nutzen (glA Stephan in L/B/P, § 10h
Rn. 11; Kleeberg in K/S/M, § 10h Rn. B 16). Dies gilt nicht im Jahr der Fertig-
stellung, in dem auch ein zeitweises Leerstehen nach Fertigstellung unsch�dlich
ist (B. Meyer, FR 1992, 393; glA Schmidt/Drenseck XXI. § 10h Rn. 5). Sch�d-
lich ist aber eine zeitweise Vermietung (glA Schmidt/Drenseck aaO). Ein Wech-
sel in der Person des Angeh�rigen ist unabh�ngig von den Gr�nden zul�ssig, da
das Gesetz nicht denselben Angeh�rigen verlangt (glA Schmidt/Drenseck aaO;
Wewers, DB 1992, 753; Kleeberg aaO: bei Wechsel zeitweises Leerstehen unbe-
achtlich). Im Jahr der Ver�ußerung der Wohnung ist der SA-Abzug voll zu ge-
w�hren (glA Stephan in L/B/P, § 10h Rn. 11).

VI. Keine kumulative Steuerbeg�nstigung nach anderen Vorschriften
(Satz 2 Nr. 5)

Die Bestimmung in Satz 2 Nr. 5, daß der Stpfl. nicht zugleich auch die hier ge-
nannten anderen Beg�nstigungsvorschriften in Anspruch genommen haben
darf, hat vor allem klarstellende Bedeutung, da sich eine kumulative Inanspruch-
nahme idR bereits tatbestandlich ausschließt. Zum Wahlrecht des Stpfl. zwi-
schen § 10e und § 10h bei �berlassung an ein Kind s. Anm. 8.

Erl�uterungen zu Satz 3:
Sinngem�ße Anwendung einzelner Regelungen des § 10e

Nach § 10h Satz 3 gelten § 10e Abs. 1 S�tze 5 und 6, Abs�tze 3, 5 a, 6 und 7
sinngem�ß.
§ 10e Abs. 1 Satz 5: § 6b-R�cklagen mindern die Bemessungsgrundlage des
§ 10h-Abzugsbetrags (s. dazu B. Meyer, FR 1992, 394).
§ 10e Abs. 1 Satz 6: Hat der Eigent�mer lediglich einen Anteil an seiner selbst
genutzten Wohnung, so kann er auch f�r die unentgeltlich �berlassene Wohnung
nur den der Miteigentumsquote entsprechenden Teil des Abzugsbetrags abzie-
hen.
§ 10e Abs. 3: In einem Jahr des Abzugszeitraums ihm zustehende, aber nicht
ausgenutzte Abzugsbetr�ge kann der Stpfl. bis zum Ende des achtj�hrigen Ab-
zugszeitraums im Wege der Nachholung abziehen, theoretisch im achten Jahr al-
so 145200 DM (74244 E). Im Abzugsjahr selbst m�ssen die Voraussetzungen
des § 10h nicht erf�llt sein (vgl. BFH v. 29. 11. 2000 X R 13/99, BStBl. II 2002,
132 sowie BMF v. 7. 7. 2003, BStBl. I, 384 zu § 10e).
Nachtr�gliche HK, die bis zum Ende des achtj�hrigen Abzugszeitraums entste-
hen, werden im Jahr ihrer Entstehung zur Berechnung des laufenden Abzugsbe-
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trags auf den Beginn des Abzugszeitraums zur�ckbezogen. S. im einzelnen
§ 10e Anm. 270; vgl. ferner B. Meyer, FR 1992, 395.
§ 10e Abs. 5a: § 10h entf�llt f�r die VZ im Abzugszeitraum, in denen der Ge-
samtbetrag der Eink�nfte 120000 DM (61355 E), bei zusammenveranlagten
Ehegatten 240000 DM (122710 E) �bersteigt.
§ 10e Abs. 6: Die sinngem�ße Anwendung auf § 10h bedeutet eine F�rderung
solcher Vorkosten (zum Begriff s. § 10e Anm. 511), die
– bis zum Beginn der erstmaligen Nutzung der Wohnung durch den Angeh�ri-

gen entstehen (s. § 10e Anm. 516),
– unmittelbar mit Aufwendungen f�r Baumaßnahmen iSd. Satzes 1 zusammen-

h�ngen (vgl. § 10e Anm. 520),
– keine HK der Wohnung sind (s. § 10e Anm. 529),
– im Fall der Vermietung der Wohnung Werbungskosten w�ren (zur sog. Paral-

lelwertung vgl. § 10e Anm. 521) und
– nicht wegen anderweitiger Nutzung bei Einzug des Angeh�rigen Werbungs-

kosten oder Betriebsausgaben sind (s. § 10e Anm. 537–542).
Ob der Eigent�mer zugleich die Grundf�rderung nach § 10h Satz 1 in An-
spruch nehmen kann, ist f�r den Vorkostenabzug unerheblich; allerdings muß
es sich um ein potentiell gem. § 10h f�rderbares Objekt handeln (vgl. zur paral-
lelen Problematik bei § 10e BFH v. 11. 3. 1992 X R 113/89, BStBl. II, 866; v.
27. 6. 1995 IX R 48/393, BStBl. II 1996, 151; v. 5. 9. 2001 X R 29/00, BStBl. II
2002, 380). Wegen weiterer Einzelheiten s. B. Meyer, FR 1992, 395.

§ 10h Anm. 10 Steuerbeg�nstigung


